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1. Einleitung 
 

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes wird entsprechend den Festlegungen des 
Baugesetzbuches für die Belange des Umweltschutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine 
Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt und in einem Umweltbericht, beschrieben und bewertet werden. 
 
Für das Planungsgebiet besteht keine rechtskräftige Bauleitplanung, aufgrund der 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde die Erstellung eines 
Umweltberichtes erforderlich. 
 
Lage und Größe des Plangebiets 
Das Plangebiet liegt in der Ortschaft Stegaurach und befindet sich außerhalb des Ortskerns.  
Der Planbereich erstreckt sich über die Vollflächen der FI.Nr. 610/3, Fl.Nr. 856 und Fl.Nr. 
593/2 und eine Teilfläche der Fl.Nr. 608 der Gemarkung Stegaurach und hat eine Größe von 
ca. 7.660 m2. (siehe auch Begründung zum Bebauungsplan) 
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Derzeitige Erschließung 
Die Erschließung des Änderungsbereiches erfolgt über die bereits bestehende Zufahrt der 
Alten Bundesstraße.  
 
Heutige Nutzung und Struktur 
Derzeit werden die Flächen der Fl.Nr. 608 und 593/2 als extensive Grünfläche genutzt, die 
am östlichen Grundstücksrand Gehölze in Form von Sträuchern, Hecken und Bäumen 
aufweisen. Die Flächen der Fl. Nr. 610/3 wird als Blumenfeld genutzt und die der Fl.Nr. 856 
als intensives Grünland.  
 

1.a Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters 
geschaffen werden. 

Ihr Plangebiet soll der angestrebten Nutzung entsprechend „Sondergebiet großflächiger 
Einzelhandel (SO)“ festgesetzt werden. 

 

1.b Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre 
Bedeutung für den Bauleitplan  

 
Landschaftsplan  
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes der Gemeinde Stegaurach. 
 
Fachgesetze 
Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter Ziele und allgemeine Grundsätze 
formuliert, die im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der relevanten Schutzgüter 
Berücksichtigung finden müssen. 

Schutzgut Mensch 

Quelle Zielaussage 
Baugesetzbuch 
 
 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
inkl. Verordnung 
 
 
 
 
 
TA Lärm 1998 
 
 

Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung, eine dem Wohl 
der Allgemeinheit ausgerichtete sozialgerechte Bodennutzung und eine 
menschenwürdige Umwelt sicherstellen. 
 
Schutz der Schutzgüter: Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima 
und Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des 
Entstehens von Emissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 
 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren 
Vorsorge. 
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DIN 18005 Schallschutz im 
Städtebau 

Als Grundlage für gesunde Lebensverhältnisse der Bevölkerung ist ein 
ausreichender Schallschutz notwendig und dessen Verringerung insbesondere 
am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von 
Lärmvorsorge und Lärmminderung bewirkt werden soll. 

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Quelle Zielaussage 
Bundesnaturschutzgesetz 
Landschaftsgesetz Bayern 
 
 
 
 
 
Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
VogelSchRL 

Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und 
Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als 
Lebensgrundlagen des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in 
Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind. 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des Umweltschutzes, 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die 
Auswirkungen auf Schutzgüter und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt sowie die Vermeidung und der 
Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes die biologische 
Vielfalt zu berücksichtigen. 
 
Schutz sämtlicher heimischer, wildlebender Vogelarten und ihrer Lebensräume. 

 

Schutzgut Boden 

Quelle Zielaussage 
Bundesbodenschutzgesetz inkl. 
Bundesbodenschutzverordnung 
 
 
 
 
 
 
Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 

Ziele des BBodSchG sind der langfristige Schutz oder die Wiederherstellung des 
Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaushalt, insbesondere als 
Lebensgrundlage und als Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- 
und Nährstoffkreisläufen. 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, die Förderung 
der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten, sowie dadurch 
verursachter Gewässerverunreinigungen. 
 
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung 
zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. Außerdem dürfen 
landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnungszwecke genutzte Flächen nur im 
notwendigen Ausmaß für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. 

 

Schutzgut Wasser 

Quelle Zielaussage 
Wasserhaushaltsgesetz 
 
Landeswassergesetz inkl. 
Verordnung 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes  
 
Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren 
Beeinträchtigungen und die sparsame Verwendung des Wassers. 
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Schutzgut Luft 

Quelle Zielaussage 
Bundesimmisionsschutzgesetz 
inkl. Verordnungen 
 
 
 
 
 
 
TA Luft 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 
Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 
Umweltimmissionen sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von 
Immissionen mit erheblichen Nachteilen und Belästigungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen usw. 
 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie 
deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte 
Umwelt. 

 

Schutzgut Klima 

Quelle Zielaussage 
Bundesimmisionsschutzgesetz  
 
 
 
 
Baugesetzbuch 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher 
Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen die 
Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
insbesondere des Naturhaushalts, des Wassers, der Luft und des Bodens 
einschließlich seiner Rohstoffvorkommen, sowie des Klimas. 

 

Schutzgut Landschaft 

Quelle Zielaussage 
Bundesnaturschutzgesetz/ 
Landschaftsgesetz Bayern 
 
 
 
 
Baugesetzbuch 

Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Landschaft und 
Landschaftsgesetz Bayern der Natur als Lebensgrundlage des Menschen auch für 
die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur 
dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft. 
 
Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes 
(Landschaftspflege) im Rahmen der Bauleitplanung. 

 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Quelle Zielaussage 
Baugesetzbuch 
 
 
Bundesnaturschutzgesetz 
 
 
 
Denkmalschutzgesetz 

Schutz von Kultur- und Sachgütern im Rahmen der Orts- und 
Landschaftsbilderhaltung und -entwicklung. 
 
Erhaltung historischer Kulturlandschaften von besonderer charakteristischer 
Eigenart, sowie der Umgebung geschützter oder 
schützenswerter Kultur, Bau- und Bodendenkmälern. 
 
Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen. 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

2.a Bestandsaufnahme und Bestandsbewertung der Ausgangssituation, Beschreibung der 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

2.a.1 Schutzgut Mensch  

Es sind keine nennenswerten Störungen hinsichtlich der Gesundheit des Menschen 
insbesondere durch Lärm-, Schadstoff-, Geruchs- und sonstige Immissionen bekannt.  

2.a.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen keine Vorkommnisse schützenswerter Tier- 
und Pflanzenarten. 
 
Aufgrund der derzeitigen Nutzung sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu 
erwarten. Der Eingriff in Natur und Landschaft wird durch entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Die genaue Vorgehensweise wird im 
Durchführungsvertrag genauer geschildert.  
 
Es ist nicht ersichtlich, dass bei der Realisierung der beantragten Maßnahme die 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände für geschützte Tier- und Pflanzenarten nach §44 
Bundesnaturschutzgesetzt berührt werden. Bei Hinweisen während der Bauausführung auf 
vorkommende Tier- und Pflanzenarten ist die Landschaftsbehörde umgehend zu 
informieren.  

2.a.3 Schutzgut Luft und Klima  

Das Plangebiet stellt kein potentielles Frischluftentstehungsgebiet dar. Außerdem ist eine 
Behinderung der Luftströme nicht zu erwarten. Eine Erhöhung der Emissionen durch die 
Zunahme des Straßenverkehrs ist nicht zu erwarten.  
 
2.a.4 Schutzgut Landschaft  
 
Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Verlust der derzeitigen Eigenart sowie 
der Verlust von Freiräumen ist nicht zu erwarten. Das Landschaftsbild wird nach der 
Umsetzung der Planung der Umgebung angepasst.  
 
2.a.5 Schutzgut Boden  
 
Die Bodengüte laut Bodengütekarte in Bayern zeigt überwiegend sandig-lehmige bis 
lagenweise steinig und blockige Böden mit der Ertragsmesszahl von 37 - 45 und einer 
geringen Ertragsfähigkeit an, weshalb die Auswirkungen als gering eingestuft werden.  
 
Hinweise auf Bodenbelastung existieren nicht. 
 
2.a.6 Schutzgut Wasser  
 
Im Bebauungsplanbereich ist kein Gewässer vorhanden. Die Grundwasserneubildungsraten 
sind aufgrund der derzeit unbebauten Bereiche eher als hoch zu bezeichnen. 
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Durch die geplante Bebauung könnte die Grundwasserneubildung teilweise verringert 
werden.  
Durch anbringen von Begleitgrün auf den Parkflächen und eines Grünzuges entlang der 
Ränder des Planungsbereiches wird der Verringerung der Grundwasserneubildungsrate 
ebenfalls positiv entgegengewirkt.  
 
2.a.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  
 
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Objekte zu verstehen, die von 
gesellschaftlicher, architektonischer oder archäologischer Bedeutung sind. 
Solche Objekte sind im Bebauungsplanbereich nicht bekannt. 
 
Bei Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Bodendenkmalbehörde 
unverzüglich zu informieren. 
 
 
2.a. Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes  

Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Von 
Bedeutung sind die Struktur und Qualität des Umfeldes als Wirkungsgefüge zwischen den 
Schutzgütern. Somit betreffen die Auswirkungen ein stark vernetztes, komplexes 
Wirkungsgefüge. Ausgangssituation ist ein extensiv genutztes Grünland, ein Blumenfeld und 
ein intensiv genutztes Grünland.  
 
Bewertung der Planung 
Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung ist einerseits die tatsächlich 
vorhandene Situation, andererseits aber auch die durch das bestehende Baurecht mögliche 
Situation, zu betrachten. 
Aufgrund der Ausgangssituation bzw. der realen Flächennutzung und dem bestehendem 
Planungsrecht, werden für keines der Schutzgüter erhebliche negativen Auswirkungen 
erwartet. 
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2.b Prognose 
 

Schutzgut Umweltauswirkung Erheblichkeit 
Mensch Beeinträchtigung durch verstärkte 

Verkehrsbelastung besonders in der Bauphase, 
Abfall- und Abwasserentsorgung 

- 

Pflanzen Verlust von Vegetationsflächen - 
Tiere Verlust von Lebensräumen - 
Landschaft Neustrukturierung des Landschaftsbildes, Verlust 

von freier Landschaft 
- 

Boden teilweiser Verlust der Bodenfunktion und des 
Bodengefüges in Wohnbauflächen (Versiegelung, 
Bodenbewegung, Aufschüttung und Verdichtung) 

- 

Wasser  Verlust von Oberflächenwasserretention  
Verrohrung für die Überfahrten  

- 

Klima Verlust von Freiflächen und Erhöhung des 
Versiegelungsgrades im Bereich der 
Gewerbebau- und Verkehrsflächen 

- 

Kultur- und Sachgüter - - - - 
Wechselwirkungen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen 

der Schutzgüter im biotischen und abiotischen 
Bereich 

- 

 

. . . sehr erheblich/ . . erheblich/ . wenig erheblich/ - nicht erheblich 

 

2.c 1 Einstufung und Bewertung des Zustandes  

 
Das Plangebiet wird nach Flächen gleicher Bedeutung und Lebensraumkomplexen 
untersucht und entsprechend den betroffenen Schutzgütern in Kategorien eingestuft. 
Für die Kategorieeinstufung und Ermittlung des Kompensationsfaktors war der Leitfaden 
"Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" 
(StMB) aus dem Jahr 2021 Grundlage. Die Plangebietseinstufung wird wie folgt begründet: 
Kategorie II:  Gebiete mittlerer Bedeutung 

Der Geltungsbereich wird überwiegend als extensives Grünland genutzt.  
Typ B:  niedriger bis mittlerer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad GRZ < 0,35 

Das geplante Gebiet hat eine erlaubte GRZ von 0,8. 
 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
 
Im Einzelnen ist vorgesehen: 
- Minimierung der Geländemodellierung 
- Randbegrünung des Baugebietes 
- Innere Grünstruktur mit Untergliederung der Stellplatzflächendurch Laubbäume 
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Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsfläche  
 
Der geplante Bereich fällt in das Kategoriefeld B II. 
Somit liegt der Faktor zwischen 0,5 – 0,8. 
 
Da das bestehende Gelände eher einem mittleren Wert entspricht wird der Faktor auf 0,6 
festgelegt. 
 
Berechnung: Nettobaufläche 6.556 m² x Faktor 0,6 = ca. 3.933,6 m² 
 
Es wird eine Ausgleichsfläche von 3.933,6 m² benötigt. Davon werden 1.654 m² im 
Plangebiet mit einem Faktor von 0,7 als intensiv (gut bepflanzte) Grünfläche festgelegt und 
angerechnet. Somit bleibt eine Restfläche von ca. 2.280 m², die außerhalb des 
Baugrundstücks nachgewiesen werden müssen.  
Eine Eingriffsregelung (Ermittlung des Kompensationsbedarfs) wird erstellt.  
 
2.c 2 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen  
 
Die durch die Planung zu erwartenden Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind gem. § 21 
Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu vermeiden, auszugleichen, oder zu ersetzen. 
Gezielte Maßnahmen sind die Plangebietseingrünung zu den Grundstücksgrenzen hin, sowie 
der Ausgleich der Eingriffsfolgen auf einer externen Ausgleichsfläche aus einem 
bestehenden, externen Ökokonto. Dies wird im Durchführungsvertrag genauer beschrieben. 
 
3. Zusätzliche Angaben 
 
3.a allgemein verständliche Zusammenfassung  
 
Die Bebauungsplanaufstellung verfolgt das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters mit angrenzender Metzgerei sowie eines 
Fachmarktes zu ermöglichen. 
Auf Grund der ökologisch eher geringwertigen Ausgangssituation werden keine erheblichen 
negativen Beeinträchtigungen auf die einzelnen Schutzgüter erwartet. 
 

 

 


